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Regeste
Kanalisationsanschlussgebühren | Erhebung eines Dachwasserzuschlags auf die Kanalisationsanschlussgebühr. [Die Gemeinde erhob von einer Liegenschaftseigentümerin einen Benützungszuschlag von 30% auf die Grundtaxe der Kanalisationsanschlussgebühr, weil das auf das Dach fallende Regenwasser teilweise in die Kanalisation gelangt. Die Rekursinstanz reduzierte den Zuschlag von 30% auf 15%, wogegen sich die Gemeinde vor Verwaltungsgericht wehrt.] Die Gemeinde ist in Bezug auf die vorinstanzliche Korrektur des Dachwasserzuschlags beschwerdelegitimiert (E. 1.3). Das Dachwasser der vorliegend betroffenen Liegenschaft kann aufgrund eines Regenwassertanks und eines Gartenteichs zwar teilweise, nicht aber umfassend und dauerhaft von der öffentlichen Kanalisation ferngehalten werden (E. 5.1). Dies rechtfertigt die Auferlegung des im Gemeinderecht vorgesehenen pauschalen Benützungszuschlags von 30%, ohne dass zu prüfen wäre, wie hoch der Anteil des effektiv in die Kanalisation gelangenden Dachregenwassers ist. Indem die Vorinstanz eine Reduktion des Dachwasserzuschlags um die Hälfte anordnete, griff sie auf unzulässige Weise in die Autonomie der beschwerdeführenden Gemeinde ein (E. 5.2). Gutheissung.
Erwägungen
E. 3
(10'000 Liter) und einer Dachfläche von ca. 210 m 2 müsse davon ausgegangen werden, dass der Tank regelmässig überlaufe. Da der Überlauf des Regenwassertanks an die Kanalisation angeschlossen sei, sei davon auszugehen, dass das Dachregenwasser zum grössten Teil in die Kanalisation abgeleitet werde, auch wenn der Überlauf des Tanks zuerst in einen Gartenteich geleitet werde. Die von der Vorinstanz vorgenommene Reduktion des Dachwasserzuschlags von 30 % auf 15 % finde im Gesetz keine Stütze und sei im angefochtenen Entscheid nicht auf nachvollziehbare Weise begründet worden. Im Zusammenhang mit dem einmalig erhobenen Dachwasserzuschlag wäre es unpraktikabel, die Gebühr von konkreten Umständen wie Dachgrösse, Regenwassermenge, Tankgrösse etc. abhängig zu machen; dies hätte zur Folge, dass jede bauliche Änderung – im vorliegenden Fall etwa die Beseitigung des Gartenteichs – zu einer Änderung des Benützungszuschlags führen würde.
E. 3.1
Die Vorinstanz hatte erwogen, ein Dachwasserzuschlag von 30 % auf die Grundtaxe der Kanalisationsanschlussgebühr sei gemäss Art. 12 Abs. 1 VGS nur dann zu erheben, wenn die örtlichen Verhältnisse kein Fernhalten des Dachwassers von der öffentlichen Kanalisation zuliessen. Im vorliegenden Fall habe der am 27. August 2010 durchgeführte Augenschein indessen ergeben, dass das in einem Wassertank gesammelte Dachwasser der Beschwerdegegnerin nicht vollständig in die Kanalisation fliesse, sondern teilweise auch anderweitig – unter anderem zur Speisung eines Teichs – verwendet werde. In diesem Spezialfall rechtfertige es sich, den Dachwasserzuschlag, den die Beschwerdeführerin der Beschwerdegegnerin auferlegt habe, von 30 % auf 15 % zu reduzieren.
E. 3.2
Die Beschwerdeführerin macht geltend, die Beschwerdegegnerin schulde gemäss Art. 12 Abs. 1 VGS nicht einen 15-prozentigen, sondern einen 30-prozentigen Dachwasserzuschlag. Das auf das Dach fallende Regenwasser werde zwar in der Tat in einen Wassertank geleitet und diene teilweise der Gartenbewässerung. Doch bei einer Tankgrösse von 10 m
E. 4
Gemäss der bundesgerichtlichen Rechtsprechung entfaltet Art. 60a Abs. 1 lit. a GSchG, wonach bei der Ausgestaltung der Abwasseranlagekosten Art und Menge des erzeugten Abwassers zu berücksichtigen sind, seine Wirkung naturgemäss vor allem bei den periodischen Benützungsgebühren; deren Bemessung muss einen Bezug zur produzierten Abwassermenge haben. Im Grundsatz gilt diese Regel aber auch für einmalig erhobene Anschlussgebühren, welche den künftigen Verursachern von Abwasser auferlegt werden. Art. 60a GSchG schliesst jedoch keineswegs aus, dass bei der Bemessung dieser einmaligen Abgaben neben dem Verursacherprinzip noch andere kausalabgaberechtliche Grundsätze berücksichtigt werden. Die Bemessung muss sich somit nicht notwendigerweise nach dem dem Gemeinwesen aus dem einzelnen Anschluss jeweils konkret entstehenden Aufwand richten, sondern es darf auf das Mass des Vorteils abgestellt werden, welcher dem Grundeigentümer durch die Abwasserentsorgung erwächst (BGr, 29. Mai 2009, 2C_656/2008, E. 3.3; BGr, 16. April 2007, 2P.232/2006, E. 3.2; BGr, 9. Februar 2006, 2P.262/2005, E. 3.1; alle unter www.bger.ch). Dabei dürfen Anschlussgebühren auch für die blosse Möglichkeit der Nutzung einer Liegenschaft erhoben werden, denn eine Liegenschaft erfährt bereits mit ihrem Anschluss an das öffentliche Leitungsnetz einen Mehrwert, der den gesamten auf dem Grundstück zulässigen Nutzungen entspricht, auch wenn diese Möglichkeit vorerst nicht ganz beansprucht wird (BGr, 17. Mai 2010, 2C_341/2009, E. 4.2, www.bger.ch). Aus Gründen der Praktikabilität darf die Bemessung der Gebühren nach schematischen Prinzipien erfolgen. Bei Wohnbauten darf beispielsweise der Gebäudeversicherungswert als alleiniges Bemessungskriterium für die Anschlussgebühren verwendet werden. Nicht massgebend sein muss demgegenüber der effektive Abwasseranfall nach der gegenwärtigen Nutzung des Gebäudes; dieser ist vielmehr bei der Bemessung der jährlichen Benützungsgebühren zu berücksichtigen (BGr, 29. Mai 2009, 2C_656/2008, E. 3.4; BGr, 22. August 2007, 2C_101/2007, E. 4.3 und 4.4; BGr, 24. Mai 2006, 2P.343/2005, E. 3.3; alle unter www.bger.ch).
E. 5.1
Im vorliegenden Fall geht zwar aus den Eingaben und Akten nicht eindeutig hervor, wie gross die durchschnittlich zu erwartende Dachwassermenge der Liegenschaft der Beschwerdegegnerin ist und welcher Anteil davon schliesslich in die Kanalisation gelangt. Fest steht jedoch, dass das Dachwasser im Fall eines Überlaufs des Regenwassertanks – über einen Gartenteich – in die Kanalisation gelangen kann. Dass für den Abfluss des Dachregenwassers ein Kanalisationsanschluss besteht, geht auch aus dem Kanalisations-, Werkleitungs- und Umgebungsplan des Grundstücks der Beschwerdegegnerin hervor. Von der Beschwerdegegnerin wird denn auch grundsätzlich nicht bestritten, dass weder der 10'000 Liter umfassende Wassertank noch der Gartenteich verhindern können, dass ein Teil des Regenwassers, das auf das 210 m 2 grosse Dach fällt, über die Kanalisation abgeleitet wird. Demnach ist davon auszugehen, dass das Dachwasser aufgrund der örtlichen Verhältnisse zwar teilweise, nicht aber gänzlich von der öffentlichen Kanalisation ferngehalten werden kann.
E. 5.2
Die kommunale Verordnungsbestimmung, wonach auf die Grundtaxe der Kanalisationsanschlussgebühr ein Zuschlag von 30 % erhoben wird, wenn die örtlichen Verhältnisse kein Fernhalten von Dachwasser von der öffentlichen Kanalisation zulassen (Art. 12 Abs. 1 VGS), mag zwar im Ergebnis nicht einer exakt verursachergerechten Kostenverteilung entsprechen. Vor dem Hintergrund der in E. 4 dargelegten Rechtsprechung ist aber davon auszugehen, dass es sich um eine Pauschalisierungsregel handelt, die im Zusammenhang mit einer einmalig erhobenen Anschlussgebühr zulässig ist. Dabei erscheint es sachgerecht, mit der Beschwerdeführerin davon auszugehen, dass auf die Erhebung des Dachwasserzuschlags nur dann zu verzichten ist, wenn das Dachregenwasser von der öffentlichen Kanalisation effektiv ferngehalten werden kann; dadurch wird dem Umstand Rechnung getragen, dass der Kanalisationsanschluss einer Liegenschaft auch im Fall einer blossen Nutzungs möglichkeit einen Vorteil bringt. Ist hingegen – wie im vorliegenden Fall (vgl. E. 5.1) – keine umfassende und dauerhafte Fernhaltung des Dachwassers von der Kanalisation möglich, so kann es nicht darauf ankommen, in welchem Umfang der Kanalisationsanschluss tatsächlich genutzt wird. Während eine einzelfallweise Prüfung des Nutzungsumfangs im Zusammenhang mit periodisch erhobenen Nutzungsgebühren sinnvoll erscheint und von Bundesrechts wegen vorgenommen werden muss, sind solche Differenzierungen bei der Erhebung einer einmaligen Anschlussgebühr wenig praktikabel und werden von der Rechtsprechung denn auch nicht als zwingend erforderlich erachtet (vgl. oben, E. 4). Demnach erscheint im vorliegenden Fall die Auferlegung des in Art. 12 Abs. 1 VGS vorgesehenen 30-prozentigen Dachwasserzuschlags als zulässig, auch wenn die Beschwerdegegnerin den vorhandenen Kanalisationsanschluss aufgrund eines Regenwassertanks bzw. Gartenteichs – zurzeit – nur in reduziertem Umfang für die Ableitung des Dachregenwassers nutzt. Eine Reduktion des Zuschlags kann auch nicht mit „besonderen Verhältnissen“ im Sinn von Art. 15 VGS gerechtfertigt werden; solche liegen gemäss der bundesgerichtlichen Rechtsprechung in erster Linie dann vor, wenn ein Gebäude im Verhältnis zu seinem Versicherungswert einen extrem hohen oder extrem niedrigen Abwasseranfall aufweist, was vor allem bei Industriebauten gegeben sein kann (BGr, 29. Mai 2009, 2C_656/2008, E. 3.4, www.bger.ch), im vorliegenden Fall aber weder ersichtlich ist noch geltend gemacht wird. Die Vorinstanz griff somit auf unzulässige Weise in die Gemeindeautonomie der Beschwerdeführerin ein, indem sie aufgrund des – zum heutigen Zeitpunkt reduzierten – Nutzungsumfangs des Kanalisationsanschlusses zur Dachregenwasserableitung anordnete, der Dachwasserzuschlag sei auf die Hälfte des in Art. 12 Abs. 1 VGS vorgesehenen Ansatzes zu reduzieren.
E. 5.3
Dies führt zur Gutheissung der Beschwerde. Der Rekursentscheid der Vorinstanz vom 15. September 2010 ist aufzuheben; der Beschluss der Beschwerdeführerin vom 26. Januar 2010 ist wieder herzustellen.
E. 6
Ausgangsgemäss sind die Kosten des Verfahrens der Beschwerdegegnerin aufzuerlegen (§ 65a in Verbindung mit § 13 Abs. 2 VRG). Da es sich bei der obsiegenden Beschwerdeführerin um eine relativ kleine Gemeinde handelt, die auf die Hilfe einer rechtskundigen Vertreterin angewiesen war, ist ihr gestützt auf § 17 Abs. 2 VRG antragsgemäss eine Parteientschädigung zuzusprechen (vgl. Alfred Kölz/Jürg Bosshart/Martin Röhl, Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich, 2. A., Zürich 1999, § 17 N. 20).
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